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Eine starke Gemeinschaft 

Ihr Unternehmen
Ihre Beschäft igten
Ihre Sicherheit
Ihre Berufsgenossenschaft 

Unsere Unterstützung

Ein Betrieb, der gut im Arbeitsschutz ist, ist auch gut im Wett-
bewerb. Guter Arbeitsschutz führt zu einer hohen Qualität der 
Arbeit, fördert die Produktivität, die Leistungsfähigkeit und die 
Leistungsbereitschaft  der Beschäft igten. Voraussetzungen hier-
für sind sichere Maschinen, gesundheitsgerechte Arbeitsver-
fahren und Arbeitsplätze mit ausgewogenen Belastungen und 
 Beanspruchungen. Vorausschauende und vorsorgende Planung 
und Organisation der Arbeit sind dafür die beste Grundlage. 
 Dabei unterstützen wir Sie.
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Das Zusammenspiel
Betrieb + BG BAU

Die BG BAU – 
Ihre Versicherung

Bei Arbeitsunfällen und 
Berufs krankheiten hilft  die 
BG BAU den Betroff enen 
mit allen geeigneten Mit-
teln, ihre Gesundheit und 
 Arbeitskraft  wiederherzu-
stellen. Sie als Unterneh-
merin/Unternehmer müs-
sen  dafür nicht haft en. Das 
über nimmt für Sie die BG 
BAU und dafür  zahlen Sie 
Beitrag.

Organisation des 
 Arbeitsschutzes

Die Organisation des 
Arbeits schutzes im Betrieb 
ist Sache der Unterneh-
mensleitung. Ihre Aufgabe 
ist es, die Voraussetzun-
gen für eine sichere und 
gesundheitsgerechte 
 Arbeit zu schaff en. Neben 
dieser Fürsorgepflicht ist 
es wichtig, immer wieder 
zu prüfen, ob die getrof-
fenen Maßnahmen das 
Arbeitsschutz ziel erfüllen. 

Gefährdungs-
beurteilung

Die Gefährdungsbeur-
teilung ist eine voraus-
schauende Betrachtung 
von Situationen, die zu 
Gesundheitsschäden bei 
Ihren Beschäft igten füh-
ren können. Diese Risi-
ken  sollen systematisch 
erkannt und durch geeig-
nete Maßnahmen beseitigt 
 werden.

06 08 10
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Unterweisung der 
Beschäft igten

Gut informierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
verhalten sich sicherheits-
gerecht, sind motiviert und 
schätzen die Fürsorge Ihrer 
Unternehmensleitung. 
Die Unterweisung der 
 Beschäft igten ist daher 
ein wichtiges Werkzeug 
in Ihrer betrieblichen Si-
cherheitsarbeit. Die für die 
Unter weisung verwendeten 
Informationen und Anwei-
sungen müssen sich auf 
das individuelle Arbeits-
umfeld der Beschäft igten 
beziehen.

Arbeitsschutz 
und Image

Eine aktive betriebliche 
Arbeitsschutzorganisation 
mit konsequent im Betrieb 
eingeführten und umge-
setzten Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkon-
zepten –AMS BAU– ermög-
licht Ihnen, diese in einem 
Arbeitsschutzmanage-
mentsystem zu integrieren. 
Das in Eigenregie erfolg-
reich eingeführte AMS BAU 
 ermöglicht, nach kosten-
loser Bewertung durch 
die BG BAU, diese neue 
Qualität durch entspre-
chende Bescheinigung 
nach außen im Wettbewerb 
zu dokumentieren.

Betreuungs- 
modelle

Betriebsärztin/Betriebsarzt 
und Fachkraft  für Arbeits-
sicherheit unterstützen Sie 
in allen Fragen des Arbeits-
schutzes. Diese beraten-
den Partner können in Ih-
rem Betrieb selbst oder 
extern bestellt  werden. 
Die BG BAU  bietet mit dem 
Arbeitsmedizinischen und 
Sicherheitstechnischen 
Dienst (ASD) verschie dene 
Modelle der  Betreuung an.

12 14 16
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Die BG BAU

Was ist die BG BAU?

• Die Unfallversicherung für Ihre Beschäft igten
• Sie leistet für deren Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
•  Befreiung von Ihrer Haft pflicht gegenüber Ihren Beschäft igten
• Sie sind so vor hoher Kostenbelastung geschützt

Wer ist die BG BAU?

• Eine Solidargemeinschaft  von Unternehmerinnen und Unternehmern 
mit Selbstverwaltung

• Ihre Mitgliedschaft  ist gesetzliche Pflicht
• Aufgaben der Selbstverwaltung übernehmen Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerschaft 
• Damit sind auch Sie Teil der BG BAU und bestimmen mit

Die Prävention

Prävention steht bei uns an erster Stelle. Wir unterstützen Sie, helfen Ihnen – 
aber wir überprüfen auch, ob Vorschrift en, Regeln und Pflichten eingehalten 
werden. Für eine große Gemeinschaft  ist es wichtig, dass alle sich an gleichen 
Vorgaben orientieren.

Unsere Präventionsarbeit hat zum Ziel, Ihnen die beste Information und 
eine umfassende Beratung zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes und 
der  Arbeitssicherheit zu bieten. Für eine persönliche Beratung sprechen Sie 
 unsere qualifi zierten Aufsichtspersonen an. Aufsichtspersonen sind Fach-
leute, die bereits am Bau ihre Erfahrung gesammelt haben, bevor sie 
zur Berufsgenossen schaft  kommen. 

Das gemeinsame Ziel

→  Keine Unfälle
→  Keine Berufskrankheiten
→   Keine arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren


Was ist die BG BAU?
Wer ist die BG BAU?
Das gemeinsame Ziel
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www.bgbau.de

Der Versicherungsfall

Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit kümmern wir uns um die 
Heilung und Wiederein gliederung Ihrer Beschäft igten und nehmen  Ihnen 
 diese Aufgabe ab. Wir helfen Ihren Mitarbeitenden mit allen geeigneten 
 Mitteln,  deren Gesundheit und Arbeitskraft  wiederherzustellen. Rehabilitation 
steht vor  Rente, weil die Gesundheit für die Lebensqualität der Betroff enen die 
größte Bedeutung hat.

Finanzielle Leistungen sollen sicherstellen, dass Betroff ene und ihre 
 Angehörigen nicht zusätzlich wirtschaft liche Probleme haben.

Unsere bekanntesten Medien und Praxishilfen stellen wir Ihnen in den 
f olgenden Kapiteln vor. 
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Organisation des Arbeitsschutzes 
im Betrieb

Wichtiges Informationsmaterial für Ihr Gewerk können Sie hier auch in 
 gedruckter Form online bestellen. Für Mitgliedsbetriebe ist der Bezug
kostenlos.

Informationen für Tätigkeiten mit Chemikalien beim Bauen, Renovieren und 
Reinigen erhalten Sie mit WINGIS, dem Gefahrstoffi  nformationssystem der 
 Berufsgenossenschaft  der Bauwirtschaft . Dort fi nden Sie auch eine Sammlung 
von Sicherheitsdatenblättern der Branche und werden bei der Erstellung Ihres 
Gefahrstoff verzeichnisses im Unternehmen unterstützt.

Die Pflicht, Rahmenbedingungen für sicheres und gesundes 
 Arbeiten zu schaff en, ist in verschiedenen Vorschrift en und 
 Regeln aufgeführt. Mit gut durchdachtem Arbeitsschutz gelingt 
es  Ihnen, dass Gefahren erst gar nicht entstehen können.

Alle Informationen fi nden Sie 
im Internet unter 

www.bgbau-medien.de
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Organisation des Arbeitsschutzes
im Betrieb ist Sache der  Unter-
nehmensleitung. Die Rahmen-
bedingungen für eine sichere und 
 gesundheitsgerechte Arbeit können 
nur durch Ihre Vorgaben geschaff en 
werden – dies bedeutet eine umfas-
sende Verpflichtung, für den Schutz 
und das Wohlergehen der Angestell-
ten Sorge zu tragen. Dazu gehören 
unter anderem:

Fürsorgepflichten

• Gefahren erkennen
• Vorschrift en und Regeln einsehen
• Beratung einholen
• Arbeitshilfen und Formulare nutzen

Führen und Delegieren

• Vorbild sein
• Zuständigkeiten regeln
• Verantwortungsbereiche festlegen
• Pflichten übertragen
• Arbeitsbereiche überwachen und 

überprüfen

Organisieren

• Gefährdungen beurteilen
• Sichere Arbeitsmittel beschaff en 

und prüfen (lassen)
• Beschäft igte unterweisen
• Qualifi kation der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter  fördern
• Maßnahmen für Erste Hilfe und 

 Notfälle festlegen
• Sicherheitstechnische und 

 betriebsmedizinische Betreuung 
 festlegen

• Arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen anbieten und 
 veranlassen

Koordinieren

• Verschiedene Arbeitsbereiche im 
Betrieb abstimmen

• Zusammenarbeit mit anderen 
 Firmen auf gemeinsamer Baustelle 
bzw.  Arbeitsstätte regeln

• Geeignete Subunternehmen 
 auswählen

• Mit Auft raggebenden und 
 Planenden   kooperieren


Fürsorgepflichten 
Führen und Delegieren
Organisieren
Koordinieren
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Die Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung ist eine voraus schauende, kritische Betrachtung 
der betrieb lichen Arbeitsverfahren mit dem Ziel, mögliche Gefährdungen für 
Ihre Beschäft igten rechtzeitig zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen 
zu veranlassen. Anzustreben ist die Beseitigung potenzieller Gefahrenquellen. 
Die von Ihnen veranlassten Maßnahmen sollen sich am derzeitigen Stand der 
Technik orientieren.

Noch immer werden Menschen auch durch Arbeit krank. 
Noch immer passieren bei der Arbeit zu viele Unfälle. Für 
 Europa  wurden daher in den 90er Jahren neue übergeordnete 
Rahmenbedingungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes 
festgeschrieben. Diese grundsätzlichen Anforderungen zum 
Arbeitschutz wurden in der  Bundesrepublik Deutschland 1996 
durch das Arbeitsschutz gesetz eingeführt.
Seither ist jede Unternehmensleitung in ihrem Betrieb ver-
pflichtet, die Gefährdungen in ihrem Betrieb zu ermitteln, zu 
beurteilen und Schutzmaß nahmen zu ergreifen. Dies gilt nicht 
nur für die Bauwirtschaft , sondern für alle Firmen und alle 
 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.

Handlungsschritte einer 
Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungen beurteilen, 
Risiken bewerten

Gefährdungen ermitteln
Wirksamkeit der 

 Schutz maßnahmen 
 über prüfen, ggf. anpassen

Festgelegte 
Schutz maßnahmen  durch- 

und umsetzen

Festlegen und Abgrenzen 
der Arbeitsbereiche 

und Tätigkeiten

Geeignete Schutz-
maßnahmen auswählen 

und festsetzen
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Vorteile der 
Gefährdungs beurteilung

• Gefährdungen werden rechtzeitig 
erkannt

• Es passieren weniger Unfälle und 
entstehen weniger Sachschäden

• Organisationsprobleme werden 
sichtbar

• Arbeitsabläufe können optimiert 
und dadurch Kosten reduziert 
 werden

• Die Rechtssicherheit bzgl. Arbeits-
schutzvorschrift en wird erreicht

Gefährdungsbeurteilung 
 Handlungsanleitung

Das spezifi sche Angebot der 
 Prävention der BG BAU für Unter-
nehmen der Bauwirtschaft  soll 
 Ihnen dabei helfen, diese Pflicht der 
 Erstellung einer Gefährdungsbeur-
teilung einfach und wirkungsvoll zu 
erfüllen. Es steht Ihnen frei, dafür 
auch andere Formen zu wählen oder 
andere Angebote zu nutzen.

Kompendium Arbeitsschutz

Die Tool-CD der BG BAU beinhaltet 
Soft ware zur Erstellung von SiGePlä-
nen und Gefährdungs beurteilungen 
sowie weitere Werkzeuge. Informati-
onen zum Arbeitsschutz und Hilfen 
zur Unterweisung sind ebenfalls vor-
handen.
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Warum unterweisen?

•  Informierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert, 
die  Unterweisung zahlt sich aus 

•   Die Fehlerquote wird gesenkt
•   Unterwiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
 – liefern Qualität 
 – benutzen geeignetes Werkzeug 
 – können mit Maschinen umgehen 
 – benutzen persönliche Schutzausrüstungen
 – kennen das Arbeitsverfahren
• Keine Zeitverluste durch fehlendes Wissen 
• Die Regeln werden eingehalten

Wie unterweisen?

• Genügend Zeit vorsehen 
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen 
• An gelungenen Beispielen im  Betrieb anknüpfen
• Infomaterial, z. B. Bausteine oder Merkheft e, bereitstellen 
• Schutzziele beschreiben, Wege zum Ziel besprechen und festlegen 
• Beschäft igte in die Verantwortung nehmen 
• Unterweisung gegenzeichnen  lassen 
• Durch positives Verhalten selbst Beispiel sein 

Wozu Unterweisung bestätigen lassen?

• Unterweisungspflicht ist  nach gewiesen
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen die  Wichtigkeit
• Weitere Unterweisungen lassen sich besser organisieren


Ihre Unterweisungspflicht ist im Regelwerk des Arbeitsschut-
zes festgeschrieben. Es ist Ihre Aufgabe, Ihre Mitarbeitenden 
über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu 
unterweisen. Alle Beschäft igten müssen auf ihre individuelle 
Arbeits- und Tätigkeitssituation abgestimmte Informationen, 
Erläuterungen und Anweisungen erhalten. Art und Weise 
sowie der notwendige Umfang einer Unterweisung hängen 
von der Gefährdungssitua tion und von der Qualifi kation Ihrer 
Beschäft igten ab.

Unterweisung der 
Beschäft igten
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Weitere Informationen: 
Arbeitsschutzgesetz 
Betriebssicherheitsverordnung 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung
TRLV Lärm 
BGV A1 / DGUV Vorschrift 1 Grundsätze
der  Prävention
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz
DGUV Information 212-024 Gehör-
schutz-Informationen

� Etwa 85% aller Geräusche am
Arbeitsplatz sind mittel- bis
hochfrequent (Geräuschklasse
HM, z.B. Druckluftdüsen oder
Kreissägen), etwa 15% aller
 Geräusche sind tieffrequent
 (Geräuschklasse L, z.B. Bagger
oder Bodenverdichtungsgeräte).

Kennzeichnung
� Kennzeichnung des Arbeits -
bereiches:

Zusätzliche Hinweise 
Zur  Hygiene
� Gehörschutzkapseln sind
 regelmäßig zu reinigen. 
� Gehörschutzstöpsel sind in
 einem angemessenen Zeitraum
zu tauschen (Schaumstoffstöpsel
mindestens täglich). 
� Otoplastiken sind entspre-
chend den Herstellervorgaben
täglich zu reinigen.

Zur Auswahl von Gehörschutz

Geringe Schalldämmung von Gehörschützern in der Praxis 
Tatsächliche Schutzwirkungen von Gehörschützern werden in der Praxis
meist nicht erreicht. Als Korrekturwerte KS für die Benutzung von Gehör-
schutz in der Praxis werden verwendet:
Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel KS = 9 dB
Mehrfach verwendbare Gehörschutzstöpsel KS = 5 dB
Bügelstöpsel KS = 5 dB
Gehörschutzkapseln KS = 5 dB
Otoplastiken mit Funktionskontrolle* KS = 3 dB

* Funktionskontrolle bei Auslieferung und danach mindestens alle 2 Jahre.
**Ziel der Auswahl ist das Erreichen eines Restschallpegels von 70 – 80 dB(A)

bzw. <135 dB (Cpeak)

Beispiele für Anforderungen, die ein Gehörschutz erfüllen muss:
Bei 
Gehörschutzstöpseln
100 dB(A) Schallpegel
+ 9 dB(A) Korrekturwert
109 dB(A)
– 80 dB(A) Restschall -
pegel**
29 dB(A) Schalldämm-
wert

Bei 
Gehörschutzkapseln
100 dB(A) Schallpegel
+ 5 dB(A) Korrekturwert
105 dB(A)
– 80 dB(A) Restschall-
pegel**
25 dB(A) Schalldämm-
wert

Bei 
Otoplastiken
100 dB(A) Schallpegel
+ 3 dB(A) Korrekturwert
103 dB(A)
– 80 dB(A) Restschall-
pegel**
23 dB(A) Schalldämm-
wert

Bauarten / Materialien
Kapselgehörschützer
� Mit pegelabhängiger Schall-
dämmung.
� Mit eingebauter Sprechfunk-
oder Empfangseinrichtung.
� Als Sonderausstattung, z.B.
zum Anbau an Industrieschutz-
helme. 

Gehörschutzstöpsel
� Fertig geformte Gehörschutz-
stöpsel (mehrfache Verwendung).
� Vor Gebrauch zu formende
 Gehörschutzstöpsel (einmaliger
Gebrauch).

Otoplastiken 
� Individuell entsprechend 
der Form des Gehörganges des
Benutzers hergestellt.
� Otoplastiken können entspre-
chend der Lärmsituation mit
unterschiedlichen Frequenz -
filtern ausgestattet werden.

Prüfungen
� Otoplastiken müssen vor Ab-
lauf von zwei Jahren funktions-
geprüft werden. 
� Gehörschutz muss, bei unter-
schiedlich lauten Tätigkeiten,
auf die Eignung wiederkehrend
geprüft werden.  

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Gehörschutz
E 609

� Entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung wird der je-
weils geeignete Gehörschutz
ausgewählt:
1. Ermittlung der Schallquelle in

dB(A), z.B. Kennzeichnung der
Maschine,

2.Ermittlung der schalldämmen-
den Eigenschaften des Gehör-
schutzes (Herstellerinformation),

3.Berechnung für einen geeig -
neten Gehörschutz.

Bei sehr hohen Lärmexpositionen
gegebenenfalls zugelassene
Kombinationen verschiedener
Gehörschutzmittel verwenden.

Kennzeichnung einer
 Kettensäge:

� Der „Restschallpegel“ muss
mit den H-, M-, L-Dämmwert des
Herstellers abgeglichen werden.
� Bei Arbeiten an der Kreissäge
H-Wert berücksichtigen: 
Der verwendete Gehörschutz
muss mindestens eine so hohe
Schalldämmung bewirken, dass
der Schallpegel am Ohr 85 dB(A)
nicht übersteigt. Der anzustre-
bende Schallpegel am Ohr soll
zwischen 70 dB(A) – 80 dB(A)
liegen. 

Gefährdungen
� Gefährdungen durch Lärm be-
stehen sowohl bei hohen über
die Arbeitsschicht verteilten
Schallpegeln (LEX, 8h) als auch
durch extrem laute Einzelschall -
ereignisse (LPC, peak). 
� Ohne ausreichenden Gehör-
schutz kann es zu bleibendem
Gehörverlust kommen. 
� Durch die Verwendung von
 Gehörschutzstöpseln besteht
die Gefahr von Gehörgang -
entzündungen. 
� Außerdem können Richtungs-
hören und die Wahrnehmung
von Signaltönen eingeschränkt
sein. 

Allgemeines 
� Es sind ausschließlich CE
 gekenn zeichnete Gehörschutz -
produkte zu verwenden. 
� Der Gehörschutz muss für den
Träger geeignet sein, Gehör-
schutzstöpsel sind entspre-
chend der Gehörganggröße in
„S“ small (klein) oder „L“ large
(groß) auszu wählen. 

� Starke Kopf- und Gesichts -
behaarung schränken die Schall-
dämmung von Gehörschutz -
kapseln ein. 
� Die Betriebsanleitung des Her-
stellers ist zu berücksichtigen. 
� Die Einsatzbereiche und die
schalldämmenden Werte sind
aus der Herstellerinformation zu
entnehmen. Der verwendete Ge-
hörschutz muss entsprechend
Gefährdungsbeurteilung für den
Verwendungszweck ausgelegt
sein, wozu der herrschende
Schallpegel und die Aufenthalts-
dauer in Zeit (Expositionsdauer)
zu ermitteln sind. 
� Gehörschutzprodukte sind
personengebunden zur Verfü-
gung zu stellen. 
� Für die Verwendung von Ge-
hörschutz muss eine Betriebsan-
weisung erstellt sein, an Hand
derer die Beschäftigten über den
Umgang und die Verwendung
der Gehörschutzprodukte zu
unterweisen sind.

Auswahl / Benutzung
Auslösewerte
� Ab einem Tageslärmexposi-
tionsschallpegel von LEX, 8h = 
80 dB(A) oder einem Impuls-
schallpegel von LPC, peak = 
135 dB(C) sind vom Unternehmer
persön liche Gehörschutzmittel
zur Verfügung zu stellen.
� Ab einem Tageslärmexposi-
tionsschallpegel von LEX, 8h =
85 dB(A) oder einem Impuls-
schallpegel von LPC, peak =
137dB(C) muss Gehörschutz
 getragen werden. 

07/2017

Dämmwerte der Gehörschützer

SNR-Wert (Single Noise Reduction = Einzelschalldämmwert)
H-Wert (High = Dämmwert für hohe Frequenzen)
M-Wert (Medium = Dämmwert für mittlere Frequenzen)
L-Wert (Low = Dämmwert für tiefe Frequenzen)

Wichtig!

→   Ist die Information angekom-
men und verstanden worden?

→   Werden die Inhalte der Unter-
weisung umgesetzt?

Baustein-Ordner
Die „Bausteine“ sind Sicherheitshinweise 
in komprimierter Form, die auf einen Blick 
die wichtigsten Informationen vermitteln.
Der Baustein-Ordner enthält alle Einzelbau-
steine auf Papier.

Baustein-Merkheft e
Für zahlreiche Gewerke wurden 
ausgewählte Einzelbausteine in 
Merkheft en zusammengefasst.

13

Chefsache



Betreuungsmodelle

Alle Firmen in Deutschland müssen eine betriebsmedizinische 
und sicherheits technische Betreuung nachweisen. In großen 
Betrieben sind das die angestellte Betriebsärztin/der angestell-
te Betriebsarzt und die eigene Fachkraft  für Arbeitssicherheit.

Im Bereich der Bauwirtschaft  und der baunahen Dienstleistun-
gen haben Ihre Vertreterinnen und Vertreter der BG BAU dazu 
kostengünstige  Modelle entwickelt und festgelegt. Je nach Wahl 
des Betreuungsmodelles müssen Sie dafür keine eigenen Perso-
nen im  Betrieb einstellen.

•  Berät Sie bei arbeits medizinischen 
Fragen

• Führt arbeitsmedizinische Unter-
suchungen ihrer Beschäft igten 
durch, beurteilt und berät sie

• Erfasst die Untersuchungsergeb-
nisse und wertet diese aus

•  Achtet bei der Besichtigung von 
 Arbeitsplätzen auf die Einhaltung 
des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes

• Berät Sie bei sicherheits-
technischen Fragen

• Bewertet für Sie Anlagen und Ar-
beitsmittel Ihres Betriebes

• Beobachtet die Umsetzung des 
 Arbeitsschutzes und macht Vor-
schläge für die Beseitigung von 
Mängeln

• Untersucht Unfälle und ermittelt die 
Ursachen

• Informiert Ihre Beschäft igten über 
Schutzmaßnahmen und wirkt auf 
ein sicheres und gesundheitsge-
rechtes Verhalten hin

Lassen Sie sich unterstützen

Betriebsärztin/Betriebsarzt Ihr 
Unternehmen Fachkraft  für Arbeitssicherheit
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�
�

sind in der Unfallverhütungsvorschrift  
„Betriebsärzte und Fachkräft e für 
 Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift  2) 
bestimmt.

In Abhängigkeit von der Anzahl der 
Beschäft igten, dem Gefährdungs-
potenzial in Ihrem Betrieb und Ihrer 
eigenen Bereitschaft , haben Sie die 
Möglichkeit sich durch die Wahl ei-
nes  alternativen Betreuungsmodells 
oder per Regelbetreuung – mit aktiver 
Einbindung der Unternehmenslei-
tung – in das Themenfeld Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz Ihrer 
 Beschäft igten einzubringen.

Das Angebot

Die BG BAU berät Sie gerne bei der 
Auswahl des auf Ihren Betrieb pass-
genau zugeschnittenen Betreuungs-
modells.
Die BG BAU bietet mit dem Arbeits-
medizinischen und Sicherheitstech-
nischen Dienst (ASD) eine kosten-
günstige Variante für die Bestellung 
einer Betriebsärztin/eines Betriebs-
arztes bzw. einer Fachkraft  für 
 Arbeitssicherheit.

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

�

Betriebsgröße Auswahl eines Betreuungsmodells

 bis 10 Beschäft igte

alternative Betreuung Regelbetreuung

•  Bedarfsorientierte Betreuung Ihres Betriebes durch 
ein Kompetenzzentrum

•  Teilnahmepflicht für Sie an einführenden 
 Informationsveranstaltungen der BG BAU

•  Ihre weitere Fortbildung und Information  übernimmt 
das Kompetenzzentrum

Betreuung Ihres Betriebes durch 
Betriebsärztin/Betriebsarzt und 
Fachkraft  für Arbeitssicherheit mit 
vorgegebenen Aufgaben ohne 
festgelegte Einsatzzeiten

11–50 Beschäft igte

•  Bedarfsorientierte Betreuung Ihres Betriebes 
durch Betriebsärztin/Betriebsarzt und Fachkraft  
für Arbeits sicherheit

•  Teilnahmepflicht für Sie an einführenden  
Informationsveranstaltungen und an 
 Fortbildungsmaßnahmen der BG BAU

Betreuung Ihres Betriebes durch 
Betriebsärztin/Betriebsarzt und 
Fachkraft  für Arbeitssicherheit mit 
festgelegten Einsatzzeiten

> 50 Beschäft igte Regelbetreuung möglich

Die Grundlagen

Zu der Vielzahl von Entscheidungen, 
die Sie in Ihrem Betrieb zu treff en ha-
ben, kommt auch die Entscheidung, 
in welcher Weise Sie die betriebs-
medizinische und sicherheitstechni-
sche Betreuung Ihrer Beschäft igten  
durch die Bestellung von Betriebs-
ärztin/Betriebsarzt und Fachkraft  
für  Arbeitssicherheit gewährleisten 
 wollen. Rechtsgrundlage für diese 
Pflicht ist das „Gesetz über Betriebs-
ärzte, Sicherheitsingenieure und an-
dere Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ 
(ASiG). Die näheren Maßnahmen 
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Die Aufb au- und Ablauforganisation im Unternehmen sind sorgfältig einge-
richtet. Sie haben den Arbeitsschutz im Unternehmen organisiert, führen 
 Gefährdungsbeurteilungen durch und unterweisen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ihr Unternehmen wird sicherheitstechnisch und betriebsmedizi-
nisch betreut. Sie haben somit alles getan, damit die gesetzlichen Vor gaben 
für  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erfüllt werden. Nun stellen Sie 
sich aber die Frage, ob Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in  Ihrem 
 Unternehmen noch weiter verbessert werden können. Schließlich wurde von 
 Ihnen schon viel Aufwand betrieben und eine Menge umgesetzt.

Die Erfahrungen der BG BAU zeigen, dass Unternehmen vor allem dann 
 erfolgreich ihre selbst gesetzten Ziele erreichen, wenn sie ihre Strukturen und 
 Prozesse z. B. mithilfe von Managementmethoden steuern. Dies gilt  neben 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gleichermaßen wie für die anderen 
wichtigen Einflussfaktoren: Qualität, Umweltschutz, Compliance, Energie und 
Informationstechnik.

Mit einem Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) werden Unternehmen in 
die Lage versetzt, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz gezielt zu 
planen, regelmäßig systematisch zu überprüfen und ständig zu verbessern. 
Die Arbeitgebenden verstehen es, durch ein AMS in die laufenden Prozesse 
gezielt steuernd – bei Bedarf – einzugreifen und die bisherige Aufb au- bzw. 
Ablauforganisa tion zu überprüfen. Sollten dann u. U. Änderungen erforderlich 
sein, so können diese schnell und unkompliziert vorgenommen werden. Der 
Erfolg stellt sich schnell ein. Man kann also mehr tun, als nur die gesetzlichen 
Vorgaben für  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu erfüllen.

Zur Einführung von AMS BAU 
erhalten Sie diesen Gesamt-
ordner mit eingelegter CD  
kostenlos durch die Prävention 
Ihrer BG BAU.

Arbeitsschutz mit System 
und Außenwirkung
… oder von der Pflicht zur Kür

*  Nach einer Beratung zur  Umsetzung der 
11 Schritte AMS BAU können sich die Mitglieds-
unternehmen der BG BAU einer freiwilligen 
 Systemkontrolle unterziehen.

**  Je nach Kundenwunsch kann dabei – aufb auend 
auf dem AMS BAU-Standard – auch z. B. eine 
Begutachtung nach dem normativen SCC Regel-
werk oder nach der DIN ISO 45001 durchgeführt 
und durch die BG BAU bestätigt werden.

+
SCC*, SCC**

oder SCP

Qualitätskriterien
Gesundheit im 

Betrieb der DGUV 

DIN ISO 45001

++
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Die Einführung eines AMS bedeutet, 
dass alle bestehenden Regelungen 
zur Aufb au- bzw. Ablauforganisa-
tion der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes in einem Un-
ternehmen zusammengeführt bzw. 
vervollständigt werden. Für die regel-
mäßige interne Begutachtung werden 
u. a. Kennzahlen festgelegt. Dabei ist 
es durchaus sinnvoll, dass alle da-
zugehörigen Informationen in einem 
AMS-Handbuch zusammengefasst 
werden.

Da die Geschäft sleitung in der Re-
gel sich nicht selbst um den Aufb au 
und die Weiterentwicklung eines 
AMS kümmern kann, sollte dafür 
eine geeignete Person bestellt und 
qualifi ziert werden. Diese Person 
muss dann der Geschäft sführung 
 regelmäßig zur Wirksamkeit des AMS 
berichten. Es verbleibt die Aufgabe 
des Arbeitgebenden, hier – bei Be-
darf – steuernd einzugreifen und für 
eine kontinuierliche Verbesserung 
des AMS zu sorgen.

Alle Aufsichtspersonen der BG BAU 
können die Geschäft sleitungen der 
Mitgliedsunternehmen zunächst 
grundsätzlich zu Vorteilen und den 
wesentlichen Elementen eines AMS 
beraten. Sollte dann Bedarf an einer 
ausführlichen systematischen Bera-
tung bestehen, so stellt die BG BAU 
mit dem Produkt AMS BAU eine bran-
chenspezifi sche Lösung zum Aufb au 
eines AMS zur Verfügung. Diesen Ge-
schäft sprozess begleitend, bietet die 
BG BAU auch entsprechende Schu-
lungen für Personen an,  die als AMS-
Beauft ragte eingesetzt werden.
Wie alle anderen Management-
sys teme lebt auch ein AMS neben  

 internen Begutachtungen insbeson-
dere durch Begutachtungen ähnlich 
denen der BG BAU, die von außenste-
henden Organisationen durchgeführt 
werden.

Deshalb bieten wir Ihnen an, dass Ihr 
AMS kostenlos begutachtet wird. Soll-
te die Begutachtung zu einem positi-
ven Ergebnis führen, so bescheinigen 
wir Ihnen dieses gerne. Aufb auend 
auf einer solchen Begut achtung nach 
unserem AMS BAU-Standard bieten 
wir auch an, das  bestehende AMS 

z. B. nach der DIN ISO 45001 ergän-
zend zu prüfen und das Ergebnis zu 
bescheinigen.
Eine solche Begutachtung durch 
 Außenstehende verdeutlicht den 
 Stellenwert von Arbeitssicherheit und 
 Gesundheitsschutz im Unternehmen 
für die eigenen Beschäft igten, aber 
auch für potenzielle Auft raggeberin-
nen oder Auft raggeber.

Mitgliedsunternehmen, die sich 
 regelmäßig einer AMS BAU-Begutach-
tung stellen, erhalten eine Arbeits-
schutzprämie.

Mögliche ergänzende Informationen 
fi nden Sie unter: www.ams-bau.de

Verfahrensablauf

Beratungen durch die 
BG BAU

Umsetzung 
der 11 Arbeitsschritte
nach AMS BAU

Begutachtung durch die 
BG BAU

Bestandsaufnahme 
im Unternehmen
mittels Fragebogen

Bescheinigung bei
erfolgreicher Umsetzung
von AMS BAU

 

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) bescheinigt,

dass das Unternehmen / die Niederlassung / der Geschäftsbereich

Manfred Mustermann
Bauunternehmen GmbH

12345 Musterhausen
die Anforderungen an einen systematischen und wirksamen Arbeitsschutz auf Basis des

AMS BAU (01/2015)
der branchenspezifischen Umsetzung des

Nationalen Leitfadens für Arbeitsschutzmanagementsysteme (NLF)
erfüllt.

Durch die Begutachtung wurde auch nachgewiesen, dass die Anforderungen von

DIN ISO 45001:2018-03 / Checkliste SCC* / SCC** / SCCP (2011)
umgesetzt werden.

Die Begutachtung am 00.00.0000 erfolgte auf Basis des

Verfahrensgrundsatzes für AMS BAU + DIN ISO 45001 / + SCC*/**/P.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 00.00.0000.

Präventionsleitung Begutachter / Begutachterin

Berlin, den 00.00.0000 00001-01.01-BGBAU/n1

www.bgbau.de/ams-bau.de 
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Hier erhalten 
Sie weitere 
Informationen

Berufsgenossenschaft  der Bauwirtschaft 
Präventions-Hotline der BG BAU: 

0800 80 20 100 (gebührenfrei)

www.bgbau.de 
praevention@bgbau.de

Fachliche Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner für Ihren Betrieb 
vor Ort fi nden Sie im Internet unter

www.bgbau.de/kontakt 
Ihr Ansprechpartner – Prävention
Um die Kontakdaten der Ansprechpersonen der Prävention der 
BG BAU zu fi nden, können Sie sie/ihn direkt über die Postleitzahl bzw. 
den Ortsnamen Ihrer Baustelle suchen. 

Wenn Ihnen keine dieser Angaben vorliegt, haben Sie zusätzlich 
noch die Möglichkeit, sich über die Karten darstellung zur Adresse 
Ihrer Baustelle „durch zuklicken“. 

Auch dort fi nden Sie die entsprechenden Kontaktdaten.

Kontaktdaten
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